
 

 

  
 
 

    
 

 
 
 

GEORG-HIPP-REALSCHULE 
Pfaffenhofen a. d. Ilm 

 
 
 

M E R K B L A T T 
 

 

Probeunterricht an der Georg-Hipp-Realschule 
 
 
Ihre Tochter/Ihr Sohn wurde von der Grundschule für den Übertritt an die Mittelschule als 
„geeignet" bezeichnet, nicht aber für die Realschule. 
 
Nach den einschlägigen Bestimmungen hat er/sie sich deshalb in den Fächern Deutsch und 
Mathematik einem Probeunterricht zu unterziehen, und zwar an der Schule, in die er/sie 
eintreten will. Im Probeunterricht werden zum einen Leistungen gemessen, die sich auf den 
Stoff der Grundschule beziehen. Großer Wert wird aber auch auf einen Transfer gelegt, d.h. 
darauf, ob vorhandenes Wissen auf andere Bereiche übertragen wird; ebenso wird beobach-
tet, wie die Schüler(innen) bei der Erarbeitung eines neuen Stoffes reagieren. Die Aufgaben, 
die Korrekturvorgaben und die Notenschlüssel werden einheitlich für alle Schulen vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus gestellt. 
Zudem werden im Probeunterricht auch Arbeitshaltung, Konzentrationsfähigkeit, Mitarbeit, 
Aufgeschlossenheit für Neues, sprachliche Fertigkeiten und Auffassungsvermögen gewür-
digt. 
 
Der dreitägige Probeunterricht an der Georg-Hipp-Realschule Pfaffenhofen beginnt am 
 
Dienstag, den 19. Mai 2026 
 
Ungefähre Prüfungszeiten: 
Dienstag, 19. Mai 2026  7:45 Uhr bis ca. 12:00 Uhr 
Mittwoch, 20. Mai 2026  7:45 Uhr bis ca. 11:30 Uhr 
Donnerstag,  21. Mai 2026  7:45 Uhr bis ca. 11:30 Uhr 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler treffen sich am 19. Mai 2026 um 07:45 Uhr in der Aula, wo 
sie begrüßt werden und nähere Anweisungen erhalten. Während die Prüfungstage verbind-
lich festgelegt sind, können die Prüfungszeiten (Ende) vorläufig nur annähernd angegeben 
werden. 
Schreibgerät (Füllfederhalter mit Tinte, Bleistift), Lineal, Geodreieck, Radiergummi, Farb-
stifte sowie Notizpapier sind mitzubringen. Alles Übrige wird von der Schule gestellt. 
Bitte denken Sie auch daran, Ihrem Kind etwas zu essen und zu trinken mitzugeben. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine nachträglich mitgeteilte Erkrankung, 
welche die Leistungsfähigkeit während des Probeunterrichts beeinträchtigt, nicht anerkannt 
werden kann. 
 
Über Bestehen oder Nichtbestehen des Probeunterrichts erhalten Sie eine schriftliche Mittei-
lung, die von uns am Freitag, 22.05.2026 zur Post geht. Eine telefonische Auskunft ist nicht 
möglich. 



 

 
Eine Teilnahme am Nachtermin des Aufnahmeverfahrens ist für Schülerinnen und Schüler, 
die den Probeunterricht im Mai nicht bestanden haben, nicht möglich. 
 
 
Allgemeines 
 
Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler beim Unterrichtsgespräch werden von den für 
die Gruppe verantwortlichen Lehrkräften folgendermaßen bewertet:  
 
Für jedes Fach wird eine Gesamtnote gebildet. Bei der Bildung dieser Gesamtnote zählt die 
schriftliche Leistung doppelt, die mündliche einfach. 
Auf der Grundlage der im Probeunterricht erzielten schriftlichen und mündlichen Leistungen 
sowie der pädagogischen Wertung der Gesamtpersönlichkeit des Schülers (der Schülerin) hat 
der Aufnahmeausschuss dem Schulleiter (der Schulleiterin) eine Empfehlung bezüglich der 
Entscheidung über die Aufnahme in die Realschule zu geben. Bei der pädagogischen Wertung 
der Gesamtpersönlichkeit sind besonders auch die Ergebnisse der Schülerbeobachtung wäh-
rend des Probeunterrichts zu berücksichtigen.  
 
Ein(e) Schüler(in) darf nur aufgenommen werden, wenn er/sie nach Würdigung aller 
Unterlagen für den gesamten Bildungsweg der Realschule geeignet erscheint. Im Einzelnen 
ist die Aufnahme nur zulässig, wenn der Schüler/die Schülerin im Probeunterricht in 
dem einen Fach mindestens die Note 3 und in dem anderen Fach mindestens die Note 
4 erreicht hat. 
 
Eine Aufnahme ist auch möglich, wenn er/sie trotz nicht bestandenen Probeunterrichts die 
Noten D4 und M4 erreicht hat und ein schriftlicher Antrag der Eltern vorliegt. 
 
Zur Vorbereitung auf den Übertritt verweisen wir auf entsprechende Literatur aus dem Fach-
handel bzw. 
https://www.isb.bayern.de/schularten/realschule/leistungserhebungen/probeunterricht/ 
 
 
Nachtermin 
Bei rechtzeitig nachgewiesener Erkrankung und entsprechender Entschuldigung des Schü-
lers/der Schülerin ist ein Nachtermin für den Probeunterricht in der letzten Ferienwoche 
der Sommerferien möglich. Der Nachtermin findet am Donnerstag, den 10.09.2026, und 
Freitag, den 11.09.2026, voraussichtlich an der Realschule am Keltenwall in Manching 
statt. 
 
Über Bestehen oder Nichtbestehen des Probeunterrichts erhalten Sie ebenfalls eine schriftli-
che Mitteilung. 
 

 

In den Sommerferien sind Sekretariat und Direktorat der Georg-Hipp-Realschule 
vom 06. August bis 01. September 2026 nicht besetzt. 
Ab Mittwoch, den 02. September 2026, sind wir von 10:00 bis 12:00 Uhr wieder er-
reichbar. 

https://www.isb.bayern.de/schularten/realschule/leistungserhebungen/probeunterricht/

